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Generelle Anerkennung der  
Kirchensteuerhebesatzbeschlüsse für den 

Geltungsbereich der Evangelischen Kirche im 
Rheinland auf den Gebieten Nordrhein- 
Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz und  

Saarland für das Steuerjahr 2019

1517572
Az. 94-1:00018 Düsseldorf, 7. Januar 2020

Nachstehend geben wir die staatlichen Anerkennungen der 
Kirchensteuerbeschlüsse für das Steuerjahr 2020 bekannt

Das Landeskirchenamt

Nordrhein-Westfalen
Düsseldorf, 13. Dezember 2019

Staatskanzlei
des Landes Nordrhein-Westfalen
Aktenzeichen I B 3
21.03.04-2020/01

Im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen des 
Landes Nordrhein-Westfalen staatlich anerkannt für das 
Steuerjahr 2020

Der Ministerpräsident des 
Landes Nordrhein-Westfalen 
Im Auftrag
Waldtraut Hof

Kirchensteuern werden erhoben als:
a) Kirchensteuer vom Einkommen als Zuschlag zur Einkom-

men-, Lohn- und Kapitalertragsteuer mit einem Hebesatz 
von 9 v.H. Dieser Hebesatz gilt auch in den Fällen der 
Pauschalierung der Lohnsteuer und der Einkommensteuer. 
In den Fällen der Pauschalierung der Einkommensteuer 
bzw. der Lohnsteuer gemäß §§ 37a, 37b, 40, 40a Abs. 1, 
2a und 3 und 40b EStG wird der Hebesatz von 7 v.H. der 
Einkommensteuer bzw. Lohnsteuer ermäßigt, wenn der 
zum Steuerabzug Verpflichtete von der Vereinfachungs-
regelung nach Nummer 1 des gleich lautenden Erlasses 
der obersten Finanzbehörden der Bundesländer vom  
8. August 2016 (BStBl. 2016 Teil I, Seite 773) Gebrauch 
macht,

b) Kirchensteuer vom Grundbesitz als Zuschlag zu den 
Grundsteuermessbeträgen A mit einem Hebesatz von  
20 v.H., 

c) ein Kirchgeld bis zu 12,00 Euro als festes und bis zu 30,00 
Euro als gestaffeltes Kirchgeld,

d) ein besonderes Kirchgeld nach folgender festgelegter 
Tabelle: 
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Hessen
Wiesbaden, 24. Oktober 2019

Hessisches Kultusministerium 
Aktenzeichen Z.4 - 880.040.000-00012 

Auf Grund des Gesetzes über die Erhebung von Steuern 
durch die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemein-
schaften im Lande Hessen (Kirchensteuergesetz) genehmige 
ich für das Rechnungsjahr (Kalenderjahr) 2020 die Kirchen-
steuersätze der Evangelischen Kirche im Rheinland für die im 
Land Hessen gelegenen Gebietsteile. 

In Vertretung: 
Dr. Manuel Lösel

Kirchensteuern werden erhoben als:
a) Kirchensteuer vom Einkommen als Zuschlag zur Einkom-

men-, Lohn- und Kapitalertragsteuer mit einem Hebesatz 
von 9 v.H. Dieser Hebesatz gilt auch in den Fällen der 
Pauschalierung der Lohnsteuer und der Einkommensteuer. 
In den Fällen der Pauschalierung der Einkommensteuer 
bzw. der Lohnsteuer gemäß §§ 37a, 37b, 40, 40a Abs. 1, 
2a und 3 und 40b EStG wird der Hebesatz von 7 v.H. der 
Einkommensteuer bzw. Lohnsteuer ermäßigt, wenn der 
zum Steuerabzug Verpflichtete von der Vereinfachungs-
regelung nach Nummer 1 des gleich lautenden Erlasses 
der obersten Finanzbehörden der Bundesländer vom  
8. August 2016 (BStBl. 2016, Teil I, Seite 773) Gebrauch 
macht. 

b) Kirchensteuer vom Grundbesitz als Zuschlag zu den 
Grundsteuermessbeträgen A mit einem Hebesatz von  
20 v.H.,

c) ein Kirchgeld bis zu 6,00 Euro als festes und von 3,00 
Euro bis 15,00 Euro als gestaffeltes Kirchgeld. 

d) ein besonderes Kirchgeld nach folgender festgelegter 
Tabelle:

Rheinland Pfalz
Mainz, 14. Oktober 2019

Ministerium für 
Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur
Aktenzeichen 15424 -54 202/51

Im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen erkenne  
ich für das Kalenderjahr 2020 gemäß § 3 Abs. 1 Satz 4 
Kirchen steuergesetz (KiStG RP) die Kirchensteuerbeschlüsse 
der einzelnen Kirchengemeinden der Evangelischen Kirche 
im Rheinland (rheinland-pfälzischer Teil) an, sofern folgende  
Hebesätze nicht überschritten werden. Sofern Kirchen-
gemeinden höhere Kirchensteuern nach Ziffer b) bzw. c) bzw. 
d) erheben wollen, bedarf es hierzu einer Einzelanerkennung 
durch die zuständige Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 
(§ 3 Abs. 1 Satz 3 KiStG RP).

Ministerium für Bildung, Wissenschaft, 
Weiterbildung und Kultur
Im Auftrag 
Jana Schneiß

Kirchensteuern werden erhoben als:
a) Kirchensteuer vom Einkommen als Zuschlag zur Einkom-

men-, Lohn- und Kapitalertragsteuer mit einem Hebesatz 
von 9 v.H. Dieser Hebesatz gilt auch in den Fällen der 
Pauschalierung der Lohnsteuer und der Einkommensteuer. 
In den Fällen der Pauschalierung der Einkommensteuer 
bzw. der Lohnsteuer gemäß §§ 37a, 37b, 40, 40a Abs. 1, 
2a und 3 und 40b EStG wird der Hebesatz von 7 v.H. der 
Einkommensteuer bzw. Lohnsteuer ermäßigt, wenn der 
zum Steuerabzug Verpflichtete von der Vereinfachungs-
regelung nach Nummer 1 des gleich lautenden Erlasses 
der obersten Finanzbehörden der Bundesländer vom  
8. August 2016 (BStBl. 2016, Teil I, Seite 773) Gebrauch 
macht. 

b) Kirchensteuer vom Grundbesitz mit einem Hebesatz von 
25 v.H. der Grundsteuermessbeträge,

  zu versteuerndes Einkommen 
 Stufe nach § 6 Abs. 2 Satz 2  Kirchgeld
  Kirchensteuerordnung (KiStO)  in Euro
  Euro
  1  30.000 –  37.499  96
   2  37.500 –  49.999  156
   3  50.000 –  62.499  276
   4  62.500 –  74.999  396
   5  75.000 –  87.499  540
   6  87.500 –  99.999  696
   7 100.000 – 124.999  840
   8 125.000 – 149.999 1200
   9 150.000 – 174.999 1560
 10 175.000 – 199.999 1860
 11 200.000 – 249.999 2220
 12 250.000 – 299.999 2940
 13 ab 300.000  3600

  zu versteuerndes Einkommen 
 Stufe nach § 6 Abs. 2 Satz 2  Kirchgeld
  Kirchensteuerordnung (KiStO)  in Euro
  Euro
  1  30.000 –  37.499  96
   2  37.500 –  49.999  156
   3  50.000 –  62.499  276
   4  62.500 –  74.999  396
   5  75.000 –  87.499  540
   6  87.500 –  99.999  696
   7 100.000 – 124.999  840
   8 125.000 – 149.999 1200
   9 150.000 – 174.999 1560
 10 175.000 – 199.999 1860
 11 200.000 – 249.999 2220
 12 250.000 – 299.999 2940
 13 ab 300.000  3600
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c) ein gestaffeltes Kirchgeld von 1,50 Euro bis 30,00 Euro 
oder als ein festes Kirchgeld bis zu 12,00 Euro jährlich,

d) ein besonderes Kirchgeld von Kirchensteuerpflichtigen 
nach folgender festgelegter Tabelle: 

Saarland
Saarbrücken, 08. Oktober 2019

Ministerium für Finanzen und Europa
Aktenzeichen B/2 ESt S 2442-4#012
 2019/111466

Die Kirchensteuerhebesatzbeschlüsse für das Steuerjahr 
2020 der Evangelischen Kirche im Rheinland werden gemäß 
§ 17 Abs. 1 des Saarländischen Kirchensteuergesetzes 
(KiStG-Saar) vom 5. Mai 2015 (Amtsblatt Teil I 2015, S. 284), 
anerkannt. 

Ministerium für Finanzen und Europa
In Vertretung 
Prof. Dr. Ulli Meyer
Staatssekretär 

Kirchensteuern werden erhoben als:
a) Kirchensteuer vom Einkommen als Zuschlag zur Einkom-

men-, Lohn- und Kapitalertragsteuer mit einem Hebesatz 
von 9 v.H. Dieser Hebesatz gilt auch in den Fällen der 
Pauschalierung der Lohnsteuer und der Einkommensteuer. 
In den Fällen der Pauschalierung der Einkommensteuer 
bzw. der Lohnsteuer gemäß §§ 37a, 37b, 40, 40a Abs. 1, 
2a und 3 und 40b EStG wird der Hebesatz von 7 v.H. der 
Einkommensteuer bzw. Lohnsteuer ermäßigt, wenn der 
zum Steuerabzug Verpflichtete von der Vereinfachungs-
regelung nach Nummer 1 des gleich lautenden Erlasses 
der obersten Finanzbehörden der Bundesländer vom  
8. August 2016 (BStBl. 2016, Teil I, Seite 773) Gebrauch 
macht. 

b) Kirchensteuer vom Grundbesitz mit dem Hebesatz von  
25 v.H. der Grundsteuermessbeträge des land- und forst-
wirtschaftlichen Vermögens (Grundsteuer A),

c) ein gestaffeltes Kirchgeld von 1,50 Euro bis 30,00 Euro 
oder ein festes Kirchgeld bis zu 12,00 Euro jährlich,

d) ein besonderes Kirchgeld von Kirchensteuerpflichtigen 
nach folgender festgelegter Tabelle:

Urkunde
über die Herstellung der pfarramtlichen 
 Verbindung zwischen der Evangelischen 

 Kirchengemeinde Budberg und der  
Evangelischen Kirchengemeinde Orsoy

Nach Anhören der Beteiligten wird auf Grund von Artikel 10 
Absatz 1 der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche im 
Rheinland in Verbindung mit § 2 Absatz 2 der Dienstordnung 
für das Landeskirchenamt Folgendes festgesetzt:

Artikel 1
Die Evangelische Kirchengemeinde Budberg und die Evange-
lische Kirchengemeinde Orsoy, Kirchenkreis Moers, werden 
pfarramtlich miteinander verbunden.

Artikel 2
Die Urkunde tritt am 1. März 2020 in Kraft.

Düsseldorf, 17. Dezember 2019
 Evangelische Kirche im Rheinland
Siegel  Das Landeskirchenamt

  zu versteuerndes Einkommen 
 Stufe nach § 6 Abs. 2 Satz 2  Kirchgeld
  Kirchensteuerordnung (KiStO)  in Euro
  Euro
  1  30.000 –  37.499  96
   2  37.500 –  49.999  156
   3  50.000 –  62.499  276
   4  62.500 –  74.999  396
   5  75.000 –  87.499  540
   6  87.500 –  99.999  696
   7 100.000 – 124.999  840
   8 125.000 – 149.999 1200
   9 150.000 – 174.999 1560
 10 175.000 – 199.999 1860
 11 200.000 – 249.999 2220
 12 250.000 – 299.999 2940
 13 ab 300.000  3600

  zu versteuerndes Einkommen 
 Stufe nach § 16 Abs. 4 Satz 2  Kirchgeld
  Kirchensteuerordnung (KiStO)  in Euro
  Euro
  1  30.000 –  37.499  96
   2  37.500 –  49.999  156
   3  50.000 –  62.499  276
   4  62.500 –  74.999  396
   5  75.000 –  87.499  540
   6  87.500 –  99.999  696
   7 100.000 – 124.999  840
   8 125.000 – 149.999 1200
   9 150.000 – 174.999 1560
 10 175.000 – 199.999 1860
 11 200.000 – 249.999 2220
 12 250.000 – 299.999 2940
 13 ab 300.000  3600
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Urkunde
über die Aufhebung der pfarramtlichen 

 Verbindung zwischen der Pfarrstelle der 
 Evangelischen Kirchengemeinde Utfort und 

der Evangelischen Kirchengemeinde Meerbeck

Nach Anhören der Beteiligten wird auf Grund von Artikel 10 
Absatz 1 der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche im 
Rheinland in Verbindung mit § 2 Absatz 2 der Dienstordnung 
für das Landeskirchenamt Folgendes festgesetzt:

Artikel 1
Die pfarramtliche Verbindung zwischen der Evangelischen 
Kirchengemeinde Utfort und der Evangelischen Kirchen-
gemeinde Meerbeck, Kirchenkreis Moers, wird aufgehoben.

Artikel 2
Die Urkunde tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.

Düsseldorf, den 17. Dezember 2019
 Evangelische Kirche im Rheinland
Siegel  Das Landeskirchenamt

Satzung
zur Aufhebung der Satzung des  

Kirchenkreises Düsseldorf-Mettmann  
betreffend die Finanzen und Verwaltung

Die Kreissynode des Evangelischen Kirchenkreises hat auf 
der Grundlage des Artikels 112 Absatz 1 der Kirchenordnung 
der Evangelischen Kirche im Rheinland vom 10. Januar 2003 
(KABl. 2004, S. 86), zuletzt geändert durch Kirchengesetz 
vom 10. Januar 2019 (KABl. S. 58) und des Kirchengesetzes 
über die Verwaltungsstruktur in der Evangelischen Kirche 
im Rheinland (Verwaltungsstrukturgesetz – VerwG) vom  
12. Januar 2013 (KABl. S. 70), zuletzt geändert durch Kirchen-
gesetz vom 9. Januar 2019 (KABl. S. 60), am 8. November 
2019 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Die Satzung des Kirchenkreises Düsseldorf-Mettmann betref-
fend die Finanzen und Verwaltung vom 21. Juli 2016 (KABl.  
S. 325) wird aufgehoben.

§ 2
Diese Satzung tritt nach Genehmigung durch die Kirchen-
leitung und Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt am  
1. Januar 2021 in Kraft.

Mettmann, den 18. November 2019
 Kirchenkreis
 Düsseldorf-Mettmann
Siegel gez. Unterschriften

 Genehmigt
 Düsseldorf, den 9. Januar 2020
Siegel  Evangelische Kirche im Rheinland
 Das Landeskirchenamt

Satzung
zur Aufhebung der Satzung des  

Kirchenkreises Niederberg betreffend die 
Finanzen und Verwaltung

Die Kreissynode des Evangelischen Kirchenkreises hat auf 
der Grundlage des Artikels 112 Absatz 1 der Kirchenordnung 
der Evangelischen Kirche im Rheinland vom 10. Januar 2003 
(KABl. 2004, S. 86), zuletzt geändert durch Kirchengesetz 
vom 10. Januar 2019 (KABl. S. 58) und des Kirchengesetzes 
über die Verwaltungsstruktur in der Evangelischen Kirche 
im Rheinland (Verwaltungsstrukturgesetz – VerwG) vom  
12. Januar 2013 (KABl. S. 70), zuletzt geändert durch Kirchen-
gesetz vom 9. Januar 2019 (KABl. S. 60), am 9. November 
2019 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Die Satzung des Kirchenkreises Niederberg betreffend die 
Finanzen und Verwaltung vom 29. Mai 2015 (KABl. S. 245) 
wird aufgehoben.

§ 2
Diese Satzung tritt nach Genehmigung durch die Kirchen-
leitung und Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt am  
1. Januar 2021 in Kraft.

Velbert, den 9. November 2019
 Kirchenkreis Niederberg
Siegel gez. Unterschriften

 Genehmigt
 Düsseldorf, den 9. Januar 2020
Siegel  Evangelische Kirche im Rheinland
 Das Landeskirchenamt

Bekanntgabe über das Außergebrauchsetzen 
eines Kirchensiegels

1516137
Az. 02-10-11:1505016 Düsseldorf, 6. Januar 2020

Das Siegel der aufgehobenen 2. Pfarrstelle der Evangelischen 
Kirchengemeinde Düsseldorf-Oberkassel, Kirchenkreis Düs-
seldorf, mit dem Beizeichen „Zwei Sterne“ wird mit sofortiger 
Wirkung außer Gebrauch gesetzt.

Das Landeskirchenamt

Fortsetzung auf Seite 37
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Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes  

über die Pfarrstellen in den Kirchengemeinden,  
Kirchenkreisen und Verbänden in der  
Evangelischen Kirche im Rheinland  
(Pfarrstellengesetz – PStG) 60

Durchführung des Pfarrstellengesetzes 236

Presbyterium
Verordnung zur Erprobung der Wahl des  

Presbyteriums in einer Gemeindeversammlung 173



VIII

Prüfungen
Ordnung zur Änderung der Ausbildungs-  

und Prüfungsordnung für die  Erste und  
Zweite kirchliche Verwaltungsprüfung in der  
Evangelischen Kirche im Rheinland  
(APrO Verw. I und II) 133

Q, R

Rechnungsprüfung
Kirchengesetz zur Zusammenführung der  

Rechnungsprüfung der Evangelischen Kirche  
im Rheinland 67

Redaktionsschlusstermine
Redaktionsschlusstermine im Jahre 2020 für  

das Kirchliche Amtsblatt 243

Richtlinien
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wissenschaftliche Mitarbeiterin/wissen- 
schaftlicher Mitarbeiter 249

Kleve, Kirchenkreis, B-Kirchenmusikerin/ 
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Personal- und sonstige Nachrichten

Errichtung einer Pfarrstelle:
Beim K i rc h e n k re i s  S i m m e r n - Tr a r b a c h  ist mit Wir-
kung vom 1. Januar 2021 eine 7. Pfarrstelle „Hauptamtliche 
Superintendentin/Hauptamtlicher Superintendent“ errichtet 
worden.

Aufhebung von Pfarrstellen:
Die 8. kreiskirchliche Pfarrstelle des K i r c h e n k r e i s e s 
M o e r s  (Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt für die Region 
Duisburg/Niederrhein) ist mit Wirkung vom 1. Januar 2020 
aufgehoben worden.
In der Ev. Kirchengemeinde O r s o y, Kirchenkreis Moers, ist 
mit Wirkung vom 1. März 2020 die Pfarrstelle aufgehoben 
worden.
In der Ev. Kirchengemeinde U t f o r t , Kirchenkreis Moers, ist 
mit Wirkung vom 1. Januar 2020 die 1. Pfarrstelle aufgehoben 
worden.
In der Ev. Kirchengemeinde Tr i e r, Kirchenkreis Trier, ist mit 
Wirkung vom 1. Dezember 2019 die 6. Pfarrstelle aufgehoben 
worden.

Pfarrstellenausschreibungen:
„Nah bei den Menschen – als Kirche erkennbar sein.“ Aus-
gehend von diesem Leitsatz unserer Gemeindekonzeption 
sucht die Evangelische M i r j a m - K i rc h e n g e m e i n d e  in 
Düsseldorf zum nächstmöglichen Termin eine Pfarrerin/einen 
Pfarrer (100 Prozent) für die 2. Gemeindepfarrstelle. 
Wer wir sind: 
Wir sind eine seit Januar 2018 fusionierte Gemeinde im 
Südosten der Landeshauptstadt mit ca. 6400 Gemeinde-
mitgliedern mit insgesamt zweieinhalb Pfarrstellen. In den 
Stadtteilen Eller und Lierenfeld leben rund 42.000 Menschen, 
darunter viele kinderreiche Familien. Die über 100 Jahre alte, 
denkmalgeschützte Schlosskirche ist unsere Predigtstätte 

und befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft des Eller 
Schlossparks. 
Was wir erwarten: 
Interesse an einem lebendigen Gemeinde aufbau, die aktive 
und zielführende Mitarbeit an der Weiterentwicklung unse-
rer fusionierten Gemeinde, gemeinsam mit dem ganzen 
Team der Gemeinde, Entwicklung und Begleitung innovati-
ver und ansprechender Strukturen, u.a. für Familien, junge 
Erwachsene und die mittlere Generation, auch mit dem 
Blick auf kirchendistanzierte Menschen, Mitwirkung an den 
Gottesdienstkonzepten der Gemeinde und deren Weiter-
entwicklung, Betreuung der Kindertagesstätten, u.a. durch 
religionspädagogische Tage, spezielle Gottesdienstangebote 
in Kooperation mit dem Pfarrteam, Kontakt zu Mitarbeitern 
und Eltern, Fortführung der fruchtbaren und lebendigen 
ökumenischen Arbeit in den Stadtteilen, Repräsentation der 
Gemeinde in der Öffentlichkeit, Sensibilität für gesellschaftli-
che Herausforderungen unserer Zeit an die Kirche. 
Was wir bieten: 
ein Pfarrteam, das sich auf Sie als neue  Kollegin/neuen 
Kollegen, Ihre Inspiration und Kreativität freut, eine Viel-
zahl unterschiedlicher Projekte (z. B. Tafelarbeit) und 
 Gottesdienstangebote, u.a. auch geprägt durch unseren 
bekannten Gospelchor Pater Noster, ein Team beruflich 
Mit arbeitender, dem neben der Pfarrkollegin (50 Prozent) 
und dem Pfarrkollegen (100 Prozent) u.a. eine Diakonin, 
eine Jugendmitarbeiterin, zwei Gemeindesekretärinnen, zwei 
Kirchenmusikerinnen und eine Küsterin angehören, ein moti-
viertes Presbyterium und weitere Ehrenamtliche, die sich 
aktiv und ideenreich engagieren, die Chance der aktiven 
Gestaltung und Mitarbeit an den Veränderungsprozessen der 
Gemeinde bis hin z. B. der Planung eines neuen Gemeinde-
zentrums. 
Wenn Sie Interesse an der Pfarrstelle haben, möchten wir 
Sie gerne vor Abgabe der Bewerbungsunterlagen zu einem 
Besuch in Düsseldorf und in unserer Gemeinde einladen. 
Dabei besteht die Gelegenheit, den zukünftigen Kolleginnen 
und Kollegen und Mitgliedern des Presbyteriums zu begeg-
nen. Bei der Suche nach einer geeigneten Wohnung sind wir 
selbstverständlich gerne behilflich. Gerne steht Ihnen der 
Vorsitzende des Presbyteriums, Pfarrer Jochen Lütgendorf, 
Telefon 0211 88927010, für weitere Auskünfte zur Verfügung. 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte innerhalb von drei Wochen 
nach Erscheinen dieses Amtsblattes an das Presbyterium 
der Evangelischen Mirjam-Kirchengemeinde Düsseldorf, über 
den Superintendenten des Kirchenkreises Düsseldorf, Pfarrer 
Heinrich Fucks, Bastionstraße 6, 40213 Düsseldorf.

In der J o h a n n e s - K i rc h e n g e m e i n d e  B a d  G o e s -
b e rg  ist ab 1. März 2020 die 3. Pfarrstelle mit 50 Prozent 
Dienstumfang durch das Presbyterium zu besetzen. Der 
amtierende Pfarrer geht zu diesem Zeitpunkt in den Ruhe-
stand. Die Gemeinde sucht eine Persönlichkeit, die das 
gerade renovierte Gemeindezentrum auf dem Heiderhof 
mit Mitarbeitern und Ehrenamtlichen und Vertretern anderer 
Institutionen des Stadtteils zusammen belebt, die sich um 
Seniorenarbeit kümmert und Freude daran hat, mit von Her-
zen kommender Beziehungsarbeit dabei mitzuwirken, die 
verschiedenen Bereiche der Gemeinde weiter zusammenzu-
bringen. Gute zwischenmenschliche Kontakte sind uns dabei 
wichtig.
Die übrigen Aufgaben der Gemeinde wie Sonntagsgottes-
dienste, Seelsorge, Diakonie und Kasualien teilen Sie mit 
dem anderen Pfarrer der Gemeinde (100 Prozent Pfarrstelle), 

Der du mich tröstest in Angst,  
sei mir gnädig und erhöre mein Gebet!

Psalm 4,2 

Verstorben ist:

Hilke H e p k e - H e n t s c h e l  am 11. November 2019 in 
Bonn, zuletzt Pfarrerin im Kirchenkreis Bonn, geboren 
am 25. März 1968 in Köln, ordiniert am 30. Oktober 
2005 in Bonn.

Fortsetzung von Seite 24
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dessen Schwerpunkte vor allem auf der Arbeit mit Kindern, 
Familien, Jugendlichen und jungen Erwachsenen liegen. 
Diese Aufgabenteilung kann in gemeinsamen Absprachen 
variiert werden.
Sie bringen mit: 
soziale Kompetenz, Offenheit für Neues, Teamfähigkeit und 
einen Blick fürs Wesentliche, sodass Sie selbst Akzente set-
zen können. Offenheit für die Ökumene und den Dialog mit 
anderen Religionen, insbesondere dem Islam, wünschen wir 
uns. Eigeninitiatives Arbeiten ist ausdrücklich erwünscht. Die 
Gemeinde ist darauf vorbereitet, dass bei einer 50 Prozent-
Stelle die Arbeit flexibel organisiert werden muss; es wird 
Rücksicht darauf genommen, dass es noch andere Schwer-
punkte in Ihrem Leben gibt.
Wir bieten: 
Eine lebendige, dynamische Gemeinde in einer wunderschö-
nen Lage mit ca. 4000 Gemeindemitgliedern, drei sehr unter-
schiedlichen Kirchen und zwei frisch renovierten Gemeinde-
häusern. Es erwartet Sie ein im März 2020 neu gewähltes 
Presbyterium. Es gibt zahlreiche aktive Gruppen, viele enga-
gierte Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter und ein neu eingerichte-
tes, gut strukturiertes Gemeindebüro. In der Gemeinde blüht 
ein reiches kirchenmusikalisches Leben in allen Altersgrup-
pen. Die gut besuchten Gottesdienste am Samstagabend 
(einmal im Monat) mit einem Team von Liturgen, Musikern 
und Ehrenamtlichen sind ein Highlight.
Die Gemeinde ist gespannt auf Sie! Schauen Sie zunächst, 
was in unserer Gemeinde schon läuft und bringen Sie dann 
Ihre eigenen Ideen mit ein! Bei aller Aufgabenfülle gibt es 
einen Spielraum für Gestaltungsmöglichkeiten. Bei der Woh-
nungssuche können wir behilflich sein.
Ansprechpartner aus dem Presbyterium sind: Pfarrer Jan 
Gruzlak (Tel. 0178 7783686) und der Vorsitzende des Pres-
byteriums, Hans-Georg Kercher (Tel. 0162 2712190). Bewer-
bungen senden Sie bitte innerhalb von drei Wochen nach 
Erscheinungsdatum dieses Amtsblattes an den Vorsitzenden 
des Presbyteriums der Evangelischen Johannes-Kirchen-
gemeinde Bad Godesberg über den Superintendenten des 
Kirchenkreises Bad Godesberg-Voreifel, Akazienweg 6, 
53177 Bonn.

Das Leitungsorgan der Kirchengemeinde R h e i n k a m p , 
Kirchenkreis Moers, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine Pfarrerin/einen Pfarrer/ein Pfarrehepaar mit 100 Prozent 
Dienstumfang. 
Die Kirchengemeinde Rheinkamp besteht aus ca. 10.000 
Gemeindemitgliedern und liegt im Norden der Stadt Moers. 
Das Gemeindegebiet umfasst die Stadtteile Eick, Meerbeck, 
Repelen und Utfort. Der Bekenntnisstand der Gemeinde ist 
uniert mit reformierter Tradition. 
Die/Der neue Stelleninhaberin/Stelleninhaber wird sich seel-
sorglich um die Gemeindemitglieder in dem Bezirk Repelen 
sowie in Absprache mit den derzeitigen Pfarrerinnen und 
Pfarrer um Aufgaben in der gesamten Kirchengemeinde 
kümmern. Arbeitsschwerpunkte dieser Stelle liegen auf der 
Gestaltung der Schulgottesdienste an den beiden weiterfüh-
renden Schulen sowie der Arbeit mit Erwachsenen. 
Zurzeit arbeiten in der Gemeinde eine Pfarrerin mit einem 
Dienstumfang von 100 Prozent sowie eine weitere Pfarre-
rin und zwei Pfarrer mit einem Dienstumfang von 50 Pro-
zent. Ergänzt wird das Team durch eine Pfarrerin im Prob-
edienst. Neben dem Pfarrteam arbeiten in der Gemeinde  

eine Diakonin, die auch Prädikantin ist, mehrere Kirchen-
musiker, Gemeindesekretärinnen, Küsterinnen/Küster und 
zwei Jugendleiterinnen und ein Jugendleiter. Daneben enga-
gieren sich zahlreiche Gemeindemitglieder in Gruppen und 
Gemeindekreisen. 
Die Kirchengemeinde Rheinkamp ist aus den ehemalig selbst-
ständigen Gemeinden Eick, Meerbeck, Repelen und Utfort 
hervorgegangen und wird zurzeit als fusionierte Gemeinde 
von einem Bevollmächtigtenausschuss geleitet. Die nächs-
te Presbyteriumswahl wird Anfang 2021 stattfinden. Die 
Gemeinde versteht sich als Teil der Geschichte Gottes und 
möchte Menschen in den Stadtteilen eine geistliche Heimat 
geben. Sie bietet Lebensbegleitung, Orientierung und Raum 
für Gemeinschaft.
Die Gottesdienste finden an vier Predigtstätten statt, wobei 
die Gottesdienstzeiten so angepasst sind, dass in der Regel 
zwei Gottesdienste pro Sonntag zu gestalten sind.
Die Gemeinde ist Träger von zwei Kindertagesstätten sowie 
einer Offenen Ganztagsschule. Alle Einrichtungen sowie 
eine weitere Kindertagesstätte werden religionspädagogisch 
begleitet. An mehreren Grund- und weiterführenden Schulen 
werden die Schulgottesdienste gestaltet. 
Das Leitungsorgan freut sich auf eine Pfarrperson/ein Pfarr-
ehepaar, die/das herzlich ist, gerne auf Menschen zugeht und 
zukunftsorientierte Wege gestaltet. Das Pfarrteam freut sich 
auf eine Kollegin oder einen Kollegen die/der gerne im Team, 
aber auch eigenverantwortlich und richtungsweisend arbei-
tet. Mit der Fusion der vier Gemeinden zur Kirchengemeinde 
Rheinkamp sind in einem längeren, nun abgeschlossenen 
Prozess neue Strukturen geschaffen worden. Jetzt geht es 
darum, weitere Impulse für die Gemeindearbeit zu entwi-
ckeln. Dabei sollen gemeindenahe und auch kirchenferne 
Menschen angesprochen werden, um sie neu oder wieder 
neu für die Botschaft Gottes zu begeistern. 
Moers bietet einen attraktiven Wohn- und Lebensraum. 
Zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten zur Versorgung des tägli-
chen Bedarfs sind vorhanden. Auch kulturelle und sportliche 
Angebote finden sich in der Stadt. Kindertagestätten und 
Grundschulen sowie weiterführende Schulen gibt es vor Ort. 
Eine gute Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel ist 
gegeben. Ein Pfarrhaus kann als Wohnort in der Gemeinde 
auf Wunsch zur Verfügung gestellt werden. Die Stelle kann 
nur mit Personen besetzt werden, die die Wahlfähigkeit nach 
§ 2 Absatz 1 Pfarrstellengesetz haben. Nähere Auskünfte zur 
ausgeschriebenen Stelle sind zu erhalten über die Vorsitzende  
des Bevollmächtigtenausschusses Pfarrerin Barbara Weyand 
(Tel. 02841 51976). Bewerbungen sind innerhalb von drei 
Wochen nach Erscheinen dieses Amtsblattes an den Bevoll-
mächtigtenausschuss der Evangelischen Kirchen gemeinde 
Rheinkamp über den Superintendenten des Kirchen kreises 
Moers, Pfarrer Wolfram Syben, Mühlenstraße 20, 47441 
Moers, zu richten.

Die Evangelische Kirchengemeinde W i t t l i c h  sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt für die erste Pfarrstelle, die durch 
das Leitungsorgan wieder zu besetzen ist, eine Pfarrerin oder 
einen Pfarrer mit 100 Prozent Dienstumfang.
Wittlich ist eine Diasporagemeinde im Kirchenkreis Trier. 
Zur Gemeinde gehören 4955 Gemeindemitglieder, davon ca. 
800 –1000 (russlanddeutsche) Aussiedler. Der Bekenntnis-
stand ist uniert-lutherisch. Getreu dem Motto zum 150-jäh-
rigen Bestehen unserer Gemeinde im Jahr 2008 versuchen 
wir, gemeinsam unseren Glauben glaubhaft zu leben. Dabei 
wissen wir, dass wir in allem, was wir tun und sagen, auf Gott 
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angewiesen sind. Die Gottesdienste finden an zwei Predigt-
stätten statt (Christuskirche in Wittlich und Trinitatiskirche in 
Manderscheid). An vier Mittwoch- und an zwei Donnerstag-
vormittagen im Monat feiern wir Gottesdienste in den Senio-
renheimen in Wittlich, Manderscheid und Landscheid. In der 
Gemeinde arbeiten eine ordinierte Gemeindepädagogin mit 
voller Stelle und ein hauptamtlicher Kirchenmusiker mit Drei-
viertelstelle. Ein Gemeindebüro mit zwei Teilzeitkräften, die 
Küsterin der Trinitatiskirche und der Küster der Christuskirche 
sowie eine Reinigungskraft stehen zur Verfügung.
Die Kirchengemeinde verfügt über gute Kontakte zu den 
katholischen Pfarrgemeinden (insbesondere über eine öku-
menische Partnerschaftsvereinbarung mit der Pfarreien-
gemeinschaft Wittlich seit 2008) und zu den ortsansässigen 
Schulen (Grundschulen, Förderschulen, Realschulen plus 
und Gymnasien), was sich in regelmäßigen Schulgottesdiens-
ten zeigt.
Wittlich ist eine Kreisstadt mit 18.995 Einwohnern. Sämtliche 
Schultypen sind vorhanden. Das Kultur-, Sport- und Freizeit-
angebot ist vielfältig.
Ein Pfarrhaus mit großem Pfarrgarten ist im Gemeindezen-
trum Trierer Landstraße in Wittlich vorhanden.
Die Pfarrstelleninhaberin oder der Pfarrstelleninhaber sollte 
neben den Kasualien, dem kirchlichen Unterricht und der 
Seelsorge im Pfarrbezirk, den Predigtdienst im Wechsel mit 
dem Kollegen ausüben. Persönliche Schwerpunkte kön-
nen bei der Aufgabengestaltung berücksichtigt werden. Die 
Gemeinde wünscht sich eine Pfarrerin oder einen Pfarrer, die 
oder der das Engagement und neue Impulse in die Arbeit ein-
bringt. Dabei wird die Fähigkeit zur Teamarbeit vorausgesetzt.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Weitere Informationen sind bei Pfarrer Johannes Burgard, Tel. 
06571 9546513, johannes.burgard@ekir.de, zu erhalten. Sie 
finden uns im Gemeindeverzeichnis 2018, Seite 631 oder im 
Internet unter www.evangelische-kirchengemeinde-wittlich.de.
Die Pfarrstelle kann gemäß § 2 Absatz 1 Pfarrstellengesetz 
nur mit Personen besetzt werden, die im Pfarrdienstverhältnis 
auf Lebenszeit stehen.
Senden Sie bitte Ihre Bewerbung innerhalb von drei Wochen 
ab Erscheinungsdatum im Kirchlichen Amtsblatt an das Pres-
byterium der Evangelischen Kirchengemeinde Wittlich, Trierer 
Landstraße 11, 54516 Wittlich, über den Superintendenten 
des Kirchenkreises Trier, Dr. Jörg Weber, Engelstraße 12, 
54292 Trier.

Stellenausschreibungen:
(ohne Textverantwortung des Landeskirchenamtes)
Die Evangelische Kirchengemeinde J ü l i c h  (4800 Gemeinde-
mitglieder, zentrales Gemeindehaus mit eigenem Jugend-
bereich in der Innenstadt von Jülich) sucht für ihre Offene  
Jugendarbeit eine Mitarbeitende/einen Mitarbeitenden (d/m/w), 
Arbeitsumfang 100 Prozent, befristet auf den Zeitraum einer 
zweijährigen Elternzeit vom 1. Mai 2020 bis 30. April 2022.
Das Aufgabenprofil umfasst die Weiterführung und Leitung 
der Offenen Kinder- und Jugendarbeit mit folgenden Schwer-
punkten:
– projekt- und themenorientierte Angebote,
– Angebote für unterschiedliche Altersgruppen, Mädchen 

und Jungen,
– Leitung, Planung und Durchführung der jährlichen Ferien-

spiele und Freizeiten,

– Gewinnung, Anleitung und Begleitung von Ehrenamtlichen,
– Netzwerkarbeit – Einwerben von öffentlichen und kirch-

lichen Zuschüssen.
Fachliches Anforderungsprofil:
– abgeschlossenes Studium der Sozialarbeit oder ver-

gleichbare Qualifikation, 
– Einbindung der Offenen Jugendarbeit in die übrige 

Gemeindearbeit vor Ort,
– Bereitschaft zur Abend- und Wochenendarbeit.
Wir bieten:
– eigene Räumlichkeiten im Gemeindehaus,
– Möglichkeit zur Fort- und Weiterbildung sowie Super-

vision,
– Unterstützung und Begleitung durch das Jugendreferat 

des Kirchenkreises Jülich,
– Vergütung nach BAT-KF,
– kirchliche Zusatzversorgung,
– ggfls. tarifliche Kinderzulage.
Die schriftliche Bewerbung richten Sie bitte bis zum 10. März 
2020 an: Evangelische Kirchengemeinde Jülich, Düsseldorfer 
Straße 30, 52428 Jülich, juelich@ekir.de.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Pfarrer 
Horst Grothe, Tel. 02461 54036, horst.grothe@ekir.de.

Die Evangelische Kirchengemeinde S a n k t  A u g u s t i n 
N i e d e r p l e i s  u n d  M ü l l d o r f  sucht zum baldmöglichs-
ten Termin eine Kirchenmusikerin/einen Kirchenmusiker  
(B-Stelle/100 Prozent). 
Die Kirchengemeinde liegt zwischen Bonn und Siegburg 
und hat rund 4800 Gemeindemitglieder. Das Gebiet der 
Gemeinde umfasst zwei Stadtteile der ca. 56.000 Einwohner 
zählenden Stadt. Sankt Augustin verfügt über gute Verkehrs-
anbindungen, alle Schularten sind am Ort vertreten.
Die neue Kantorin oder der neue Kantor findet eine offene 
und vielfältige Gemeinde vor. Die Kirchenmusik sehen wir als 
bedeutsamen Bestandteil unseres Gemeindelebens, deren 
Angebote gleichermaßen alle Altersgruppen ansprechen soll.
Die Kirchengemeinde weiß sowohl traditionelle wie auch 
populäre Kirchenmusik zu schätzen. Wir freuen uns auf eine 
lebendige Gestaltung der Gottesdienste sowie auf kreative 
Ideen und Impulse für unsere Kirchenmusik. Auch Berufs-
anfängern bieten wir die Möglichkeit, Neues auszuprobieren 
und vorhandene Angebote weiterzuentwickeln. Gegenseitige 
Unterstützung und die Zusammenarbeit in einem kompe-
tenten, aufgeschlossenen Team von engagierten ehren- und 
hauptamtlichen Mitarbeitenden ist uns wichtig. 
Die Gemeindearbeit findet in zwei Gemeindezentren statt; 
ebenso die sonntäglichen (zeitversetzten) Gottesdienste, 
die in der Regel auf der Orgel zu begleiten sind. Regelmäßig 
feiern wir in beiden Häusern auch Gottesdienste, die popu-
larmusikalisch (Gospel, Jazz, Pop) und mit Gastmusikern 
gestaltet werden.
Das Dietrich-Bonhoeffer-Haus hat eine zweimanualige Orgel 
der Orgelfirma Schuke, Berlin, aus dem Jahr 1980 mit  
13 Registern. Im Paul-Gerhardt-Haus gibt es eine Orgel aus 
der Werkstatt der Orgelfirma Klais (9 Register mit geteilten 
Schleifen) sowie einen neuen Bechstein-Flügel. 
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Die Gottesdienste und das Gemeindeleben insgesamt be- 
reichern ein Kirchenchor (ca. 40 Personen), ein Gospelchor 
(ca. 50 Personen), eine Jugendband und in lockerer Anbin-
dung an die Gemeinde ein Kammerchor (ca. 25 Personen). 
Unter eigenständiger Leitung gibt es darüber hinaus ein gro-
ßes Blockflötenensemble. Die kirchenmusikalische Gesamt-
leitung liegt in den Händen der Kantorin/des Kantors, auch 
wenn einzelne Gruppen durch weitere Mitarbeitende angelei-
tet werden können. 
Die Vergütung erfolgt nach BAT-KF, Entgeltgruppe EG 11 bzw. 
EG 12. Bei der Wohnungssuche sind wir gerne behilflich. 
Die Mitgliedschaft in der evangelischen Kirche wird voraus-
gesetzt. Senden Sie Ihre aussagefähige Bewerbung bitte 
bis zum 5. März 2020 an das Presbyterium der Ev. Kirche 
 Kirchengemeinde St. Augustin Niederpleis und Mülldorf,  
z. Hd. des Vorsitzenden Pfr. David Bongartz, Schulstraße 57, 
53757 Sankt Augustin. Bewerbungen sind auch per E-Mail 
möglich unter st.augustin-niederpleis@ekir.de. 
Weitere Informationen erhalten Sie vom Vorsitzenden des 
kirchenmusikalischen Ausschusses Frank Steeger (frank.
steeger@ekir.de / Tel. 0152 53584010) oder von Landes-
kirchenmusikdirektor Ulrich Cyganek (ulrich.cyganek@ekir.de/  
Tel. 0211 4562-381). Vorstellungsgespräche sind für den  
16. März 2020, die prakt. Vorstellung ist für den 31. März 
2020 geplant.
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Berichtigung zum KABl 11/2019
Im Kirchlichen Amtsblatt 11/2019 auf Seite 236 muss es bei 
„Änderung der Hinweise zur Durchführung des Pfarrstellen-
gesetztes“ bei Nummer 2 Buchstabe b) richtig heißen:
Nr. 5.1 erhält folgenden Wortlaut:
„5.1 Abgesehen von pfarramtlichen Verbindungen zwischen 
Kirchengemeinden (s. Nr. 2) sind auch Kooperationen im 
Pfarrdienst im Rahmen einer Vereinbarung gemäß § 1 Absatz 
1 Satz 1 und Absatz 2 Verbandsgesetz (Rechtssammlung 
Nr. 50) durch Bildung von Kooperationsräumen möglich. Der 
Dienstumfang in der Kirchengemeinde, die Anstellungsträge-
rin der jeweiligen Pfarrstelle ist, muss mindestens 50 Prozent 
einer vollen Pfarrstelle betragen. Nr. 3.3 der Durchführungs-
bestimmungen findet keine Anwendung.“


